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Satzung

A.
Allgemeine Bestimmungen

51
Firma

Die Gesellschaft ist eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) und führt

die Firma

2.1

2.2

3.1

3.2

Circus SE

52
Sitz

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.

Für die Hauptverwaltung kann ein vom Sitz abweichender Ort im gleichen Mitgliedstaat
gewählt werden. Sitz und Hauptverwaltung können gemäß den gesetzlichen Vorschrif-
ten verlegt werden. Sie müssen sich jedoch stets auf dem jeweils aktuellen Gebiet der

Europäischen Union befinden.

83
Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Produktion, Kreation, Vermarktung und der Ver-
trieb von Lebensmitteln und Speisen sowie die damit verbundene Entwicklung, der Be-
trieb und Verkauf von Technologie-Produkten sowie damit verbundene Geschäfte. Dar-
über hinaus kann das Unternehmen diese Aktivitäten auch über Franchisenehmer be-

treiben, seine Geschäftstätigkeit und Reichweite durch Franchisevereinbarungen er-

weitern, alles unter Beachtung der geltenden Vorschriften und Genehmigungen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Errei-

chung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zur

Beteiligung an deren Unternehmungen gleicher oder verwandter Art, zur Übernahme
Ihrer Geschäftsführung und/oder Vertretung, zur Übertragung auch wesentlicher Un-

ternehmensbereiche auf Unternehmungen, an denen die Gesellschaft beteiligt Ist und

zur Errichtung von Gesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland.
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84
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

85
Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist für unbestimmte Zeit errichtet.

86
Bekanntmachungen

6.1 Gesellschaftsblatt im Sinne des $ 25 AktG ist ausschließlich der Bundesanzeiger.

6.2 Bekanntmachungen, die nicht aufgrund Gesetzes oder der Satzung anderweitig be-
kannt zu machen sind, können im Bundesanzeiger oder auf einerWebseite der Gesell-
schaft erfolgen.

57
Mitteilungen und Aufforderungen

Mitteilungen und Aufforderungen an die Aktionäre werden an die der Gesellschaft zuletzt be-
kannt gegebene Anschrift gerichtet. Die Gesellschaft ist zur Übermittlung von Informationen

an die Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung berechtigt.

B.
Grundkapital und Aktien

88
Grundkapital

8.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 24.188.202,00 (in Worten: Euro vier-

undzwanzig Millionen einhundertachtundachtzigtausendzweihundertzwei).

8.2 Das Grundkapital ist eingeteilt in 24.188.202 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).

8.3 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis
zum 24. August 2030 um insgesamt bis zu EUR 12.094.101 durch ein- oder mehrma-

lige Ausgabe von bis zu 12.094.101 Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder
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Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Den Aktionären steht grund-
sätzlich ein Bezugsrecht zu.

Der Verwaltungsrat ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder
teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in folgen-
den Fällen zulässig:

()

(i)

(ii)

bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an
der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die

Nachfolger dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundka-

pitals nicht übersteigen und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Bör-

senpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft glei-
cher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabe-
preises nicht wesentlich im Sinne der 99 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz
4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von $
186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag von 20 % des Grund-

kapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund
anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des $ 186 Abs. 3

Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine

derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung
gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emis-
sionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die

neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten

zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen

ist;

bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von

Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, ge-
werblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete
Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen,
auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen
Finanzinstrumenten;

soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der

Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldver-

schreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Be-

zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach

Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer

Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde;
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8.4

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder

(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstan-

denen Interesse der Gesellschaft liegt.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die sons-

tigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Ver-

waltungsrat ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß $ 186 Abs. 5
AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach $ 53 Abs. 1

Satz 1 oder $ 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen

tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Akti-

onären zum Bezug anzubieten.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem je-
weiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2025 ab-

zuändern.

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 11.310.000,00 durch Ausgabe von bis zu

11.310.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung
ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbe-
schluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023). Die bedingte Kapi-
talerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Er-

mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. November 2023 unter Ta-

gesordnungspunkt 1 ausgegeben werden. Dabei wird die bedingte Kapitalerhöhung
nur insoweit durchgeführt, wie

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder

von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesell-
schaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der

Hauptversammlung vom 30. November 2023 gefassten Ermächtigungs-be-
schlusses bis zum 29. November 2028 ausgegeben wurden, von ihrem Um-

tausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft sich ent-

schließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital
2023 zu bedienen, oder

(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder

Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Kon-
zernunternehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 30. Novem-
ber 2023 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 29. November 2028
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8.5.

ausgegeben wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen und die Gesell-
schaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Be-

dingten Kapital 2023 zu bedienen.
Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungsbeschlusses
der Hauptversammlung vom 30. November 2023 unter Tagesordnungspunkt 1, d.h.

insbesondere zu mindestens 80 % des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie der

Gesellschaft an den letzten 10 Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des

Verwaltungsrats über die Ausgabe der Schuldverschreibungen in der Eröffnungs-auk-
tion im XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der

Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Han-
dei in Aktien der Gesellschaft nicht stattfindet, derjenigen Börse an der in diesen 10

Börsenhandelstagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehan-
delt wurden, oder, wenn ein Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft bei Beschluss-

fassung durch den Verwaltungsrat über die Ausgabe der Schuldverschrei-bungen
nicht vorhanden ist, zu mindestens 80 % des durch den Verwaltungsrat mittels ande-
rer geeigneter Erkenntnisquellen ermittelten Wertes vor der Beschlussfassung des

Verwaltungsrats über die Ausgabe der jeweiligen Schuldverschreibungen unter Be-

rücksichtigung von Anpassungen gemäß der im Beschluss der vorgenannten Haupt-

versammlung bestimmten Verwässerungsschutzregeln.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem je-
weiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2023 abzu-

ändern.

Die bedingte Kapitalerhöhung gemäß dem Bedingten Kapital 2023 (Ziffer 8.4) soll

zusätzlich auch insoweit durchgeführt werden, wie

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder

von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesell-
schaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der

Hauptversammlung vom 16. August 2024 gefassten Ermächtigungs-be-
schlusses bis zum 15. August 2029 ausgegeben wurden, von ihrem Um-

tausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft sich ent-

schließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital
2023 zu bedienen, oder,

(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Be-

zugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Konzern-

unternehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 16. August 2024

gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 15. August 2029 ausgegeben
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8.6

8.7

wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen und die Gesellschaft sich ent-

schließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital
2023 zu bedienen.

Die Ausgabe der Aktien erfolgt insoweit gemäß den Vorgaben des Ermächtigungs-
beschlusses der Hauptversammlung vom 16. August 2024 unter Tagesordnungs-
punkt 6.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem je-
weiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2023 abzu-
ändern.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 2.262.000,00 durch Ausgabe von bis

zu 2.262.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapi-
tal AOP 2023). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von

Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. November
2023 gemäß Tagesordnungspunkt 3 lit. a) gewährt werden. Die bedingte Kapitaler-

höhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen
von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die Aus-

gabe der Aktien erfolgt jeweils zu dem Ausgabebetrag, der in der Hauptversammlung
vom 30. November 2023 gemäß Tagesordnungspunkt 3 lit. a) als Ausübungspreis
festgelegt worden ist; N 9 Abs. 1 AktG bleibet unberührt. Die neuen Aktien sind für

jedes Geschäftsjahr gewinnberechtigt, für das die Hauptversammlung zum Zeitpunkt
der Ausgabe der Aktien noch nicht über die Gewinnverwendung beschlossen hat. Der

Verwaltungsrat wird ermächtigt die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhö-
hung und ihrer Durchführung festzulegen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft entspre-
chend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals AOP 2023 zu ändern. Ent-

sprechendes gilt sofern und soweit das Bedingte Kapital AOP 2023 vor Ablauf der
Laufzeit der Ermächtigung nicht für die Ausgabe von Aktienoptionen ausgenutzt wird,
sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals AOP 2023 nach Ab-
lauf der Fristen für die Ausübung ausgegebener Optionen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 940.921,00 durch Ausgabe von bis zu
940.921 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
AOP 2025). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Op-
tionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25. August 2025

gemäß Tagesordnungspunkt 5 lit. a) gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ih-

rem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die Ausgabe
der Aktien erfolgt jeweils zu dem Ausgabebetrag, der in der Hauptversammlung vom
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25. August 2025 gemäß Tagesordnungspunkt 6 lit. a) als Ausübungspreis festgelegt
worden ist; 9 9 Abs. 1 AktG bleibet unberührt. Die neuen Aktien sind für jedes Ge-
schäftsjahr gewinnberechtigt, für das die Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Aus-
gabe der Aktien noch nicht über die Gewinnverwendung beschlossen hat. Der Ver-
waltungsrat wird ermächtigt die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzulegen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft entspre-
chend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals AOP 2025 zu ändern. Ent-

sprechendes gilt sofern und soweit das Bedingte Kapital AOP 2025 vor Ablauf der
Laufzeit der Ermächtigung nicht für die Ausgabe von Aktienoptionen ausgenutzt wird,
sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals AOP 2025 nach Ab-
lauf der Fristen für die Ausübung ausgegebener Optionen.

89
Kapitalmaßnahmen

Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend von $ 60 Abs.
1 und Abs. 2 AktG festgelegt werden. Dies gilt auch bei der Ausgabe neuer Aktien im Wege
der Ausnutzung eines genehmigten Kapitals.

10.1

10.2

10.3

5 10

Inhaberaktien, Form der Aktienurkunden

Die Aktien lauten auf den Inhaber. Dies gilt auch bei Kapitalerhöhungen, falls nichts

anderes beschlossen wird.

Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine be-
stimmt der Verwaltungsrat. Das Gleiche gilt für etwa ausgegebene Schuldverschrei-

bungen und Zins- und Erneuerungsscheine.

Ein Anspruch der Aktionäre auf (Einzel-)Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen.
Ebenso ist der Anspruch der Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteils- und Erneu-

erungsscheinen ausgeschlossen. Sammelurkunden sind - solange die Gesellschaft
nicht börsennotiert ist - bei einer der in $ 10 Nr. 2 lit. a) bis c) AktG genannten Stellen
zu hinterlegen.]
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11.2

C.
Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft

5 11

Monistisches System, Organe

Die Gesellschaft hat eine monistische Führungs- und Kontrollstruktur. Organe der Ge-
sellschaft sind:

11.1

a) der Verwaltungsrat und

b) die Hauptversammlung.

Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit,
überwacht deren Umsetzung und verfügt über die weiteren, sich aus $ 22 SEAG erge-
benden Aufgaben und Befugnisse. Die geschäftsführenden Direktoren führen die Ge-
schäfte der Gesellschaft, indem sie die Grundlinien und Vorgaben umsetzen, die der

Verwaltungsrat aufstellt.

1.

Die geschäftsführenden Direktoren

512
Anzahl, Bestellung, Abberufung und Vergütung der geschäftsführenden Direktoren

12.1

12.2

12.3

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren. Einzelne Mit-

glieder des Verwaltungsrats können zu geschäftsführenden Direktoren bestellt wer-

den, sofern die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder weiterhin aus nicht geschäfts-
führenden Mitgliedern besteht.

Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der geschäftsführenden Direktoren,
der Abschluss der Anstellungsverträge sowie der Widerruf der Bestellung erfolgen
durch den Verwaltungsrat. Geschäftsführende Direktoren dürfen für eine Amtszeit
von höchstens sechs Jahren bestellt werden und können jederzeit vor Beendigung
dieser Amtszeit durch den Verwaltungsrat abberufen werden.

Falls mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt sind, kann der Verwaltungsrat
einen geschäftsführenden Direktor zum Sprecher oder Chief Executive Officer (CEO)



ernennen. Der Verwaltungsrat kann auch stellvertretende geschäftsführende Direkto-
ren ernennen.

12.4 Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte gemeinschaftlich nach MaR-

gabe von Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung für die geschäftsführenden Direktoren
sowie den Weisungen des Verwaltungsrats. Sie setzen die Grundlagen und Vorgaben
um, die der Verwaltungsrat aufstellt. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
führt er die Geschäfte nach diesen Maßgaben allein.

12.5 Die geschäftsführenden Direktoren erhalten eine vom Verwaltungsrat gemäß 8 87
AktG festzusetzende Vergütung.

5 13

Geschäftsordnung und Beschlussfassung der geschäftsführenden Direktoren

13.1 Der Verwaltungsrat erlässt eine Geschäftsordnung für die geschäftsführenden Direk-
toren, in der er bestimmte Geschäfte von seiner Zustimmung abhängig macht.

13.2 Die Beschlüsse der geschäftsführenden Direktoren werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten als nicht ab-

gegebene Stimmen. Die Regelungen der Sätze 1 und 2 gelten nur, sofern in der Ge-
schäftsordnung der geschäftsführenden Direktoren nichts Abweichendes geregelt ist.

514
Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren gemeinschaftlich oder einen

geschäftsführenden Direktor zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein geschäfts-
führender Direktor bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Den geschäftsführenden Direkto-
ren ist gestattet, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter Dritter vorzunehmen (Befreiung von
den Beschränkungen des $ 181 Alt. 2 BGB - Mehrfachvertretung), wobei $ 41 Abs. 5 SEAG
(Vertretung gegenüber den geschäftsführenden Direktoren durch den Verwaltungsrat) unbe-
rührt bleibt. Der Verwaltungsrat kann innerhalb der gesetzlichen Grenzen auch abweichende

Vertretungsregelungen bestimmen, insbesondere einem geschäftsführenden Direktor Allein-

vertretungsbefugnis erteilen.



15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

-10 -

ll.
Der Verwaltungsrat

815
Zusammensetzung des Verwaltungsrats und Vergütung

Der Verwaltungsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu

wählen sind.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das fünfte Geschäftsjahr nach dem

Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird

nicht mitgerechnet. Maximal beträgt die Amtsdauer sechs Jahre. Die Hauptversamm-

lung kann für Verwaltungsratsmitglieder bei deren Wahl sowie für den Gesamtverwal-

tungsrat eine kürzere Amtszeit bestimmen. Scheidet ein von der Hauptversammlung
gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus dem Verwaltungsrat aus, so soll

für dieses ein Nachfolger durch das Gericht bestellt oder in einer außerordentlichen

Hauptversammlung bzw. der nächsten ordentlichen Hauptversammlung eine Neu-

wahl vorgenommen werden, es sei denn, dass für das ausgeschiedene Mitglied ein

Ersatzmitglied nachrückt. Die Bestellung bzw. Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf
der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des aus-

geschiedenen Mitglieds, soweit das Gericht bzw. die Hauptversammlung die Amtszeit
des Nachfolgers nicht abweichend festlegt.

Für jedes einzelne Verwaltungsratsmitglied kann nach Maßgabe von $ 28 Abs. 3

SEAG gleichzeitig mit seiner Bestellung ein Ersatzmitglied gewählt werden, das Mit-

glied des Verwaltungsrats wird, wenn das Mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit wegfällt.
Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt mit

Ablauf der Hauptversammlung, die einen Nachfolger bestellt, spätestens mit Ablauf
der Amtszeit des weggefallenen Mitglieds.

Jedes Mitglied und jedes Ersatzmitglied des Verwaltungsrats kann sein Amt durch eine

an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu richtende Erklärung in Textform (8 126 b

BGB) jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen niederlegen. Aus wichtigem Grund,
oder wenn alle anderen Verwaltungsratsmitglieder zustimmen, kann die Niederiegung
auch mit sofortigerWirkung erfolgen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für das jeweilige Geschäftsjahr neben
einem Ersatz ihrer Auslagen eine Vergütung (zuzüglich der gesetzlichen Umsatz-

steuer, soweit diese anfällt), die von der Hauptversammlung festgelegt wird. Daneben

trägt die Gesellschaft die Kosten einer D&O-Versicherung für die Mitglieder des Ver-

waltungsrats in einem angemessenen Umfang.



15.6

15.7

16.1

16.2

17.1

17.2

- 11 -

Verwaltungsratsmitglieder, die während des laufenden Geschäftsjahres in den Ver-
waltungsrat eintreten oder aus dem Verwaltungsrat ausscheiden, erhalten eine ent-

sprechende anteilige Vergütung.

Die Vergütung wird nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, die den Jahresab-
schluss für das jeweilige Geschäftsjahr entgegennimmt oder über seine Billigung ent-
scheidet.

5 16

Aufgaben und Befugnisse des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die

Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Insbesondere legt der Verwal-
tungsrat die Grundsätze der Geschäftsführung fest und überwacht die geschäftsfüh-
renden Direktoren und kann zu diesem Zweck alle Bücher und Schriften sowie die

Vermögensgegenstände der Gesellschaft einsehen und prüfen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur
deren Fassung betreffen, insbesondere auch Änderungen der Angaben über das
Grundkapital entsprechend dem jeweiligen Umfang der Kapitalerhöhungen aus be-

dingtem und genehmigtem Kapital bzw. der Kapitalherabsetzungen auf Grund der

Einziehung von Aktien.

5 17

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats und sein Stellvertreter

Der Verwaltungsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, mit deren Ablauf
das Amt des vorherigen Verwaltungsratsvorsitzenden endete oder wenn aus sonsti-

gen Gründen kein Verwaltungsratsvorsitzender bestimmt ist, in einer ohne besondere

Einberufung stattfindenden Sitzung oder durch Beschlussfassung außerhalb einer

Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Sitzung
bzw. die Beschlussfassung wird von dem an Lebensjahren ältesten Verwaltungsrats-
mitglied geleitet. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht,
soweit bei der Wahl nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mit-

glieder des Verwaltungsrats.

Ergibt sich bei der Wahl des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters in der ersten

Abstimmung keine einfache Stimmenmehrheit, so findet eine engere Wahl zwischen

denjenigen beiden Bewerbern statt, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigen.
Ergibt sich beim zweiten Wahlgang (engere Wahl) Stimmengleichheit, so zählt die
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Stimme des an Lebensjahren ältesten Mitglieds des Verwaltungsrats zweifach. Das

Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor Ablauf der Amtszeit berührt die

Fortdauer des Amtes des Stellvertreters nicht. Das gleiche gilt umgekehrt. Scheidet

der Vorsitzende oder Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so

hat der Verwaltungsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Aus-

geschiedenen vorzunehmen.

Der Stellvertreter nimmt die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden im Falle von des-

sen Verhinderung wahr. Sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der Aus-

übung ihrer Obliegenheiten verhindert, so hat diese Obliegenheiten für die Dauer der

Verhinderung das an Lebensjahren älteste Verwaltungsratsmitglied zu übernehmen.

Willenserklärungen des Verwaltungsrats werden in dessen Namen von dem Vorsit-

zenden und, in dessen Verhinderungsfall (dies umfasst auch Urlaubsabwesen-heit),
vom stellvertretenden Vorsitzenden abgegeben. Entsprechendes gilt für die Entge-

gennahme von Erklärungen, die an den Verwaltungsrat gerichtet sind.

518
Geschäftsordnung und Ausschüsse

Die innere Ordnung des Verwaltungsrats bestimmt sich nach 9$ 34 bis 37 SEAG. An
den Sitzungen des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse dürfen Personen, die

dem Verwaltungsrat nicht angehören, an Stelle von verhinderten Mitgliedern teilneh-

men, wenn diese sie in Textform ermächtigt haben. Der Verwaltungsrat gibt sich eine

Geschäftsordnung.

Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte

Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung oder durch besonderen

Beschluss Aufgaben und Befugnisse zuweisen.

519
Einberufung von Sitzungen und Vertagung

Der Verwaltungsrat tritt mindestens alle drei Monate zusammen, um über den Gang
der Geschäfte und deren voraussichtliche Entwicklung zu beraten.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner

Verhinderung durch dessen Stellvertreter, mit einer Frist von vierzehn Tagen in Text-

form ($ 126 b BGB) einberufen; bei der Berechnung der Frist werden der Tag der

Absendung der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringen-
den Fällen kann der Vorsitzende die Frist angemessen abkürzen. Eine Frist von vier

Tagen gilt immer als angemessen im Fall einer Verkürzung. Mit der Einladung sollen
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die Gegenstände der Tagesordnung mitgeteilt werden. Beschlussanträge sind so

rechtzeitig und in einer Form zu übersenden, dass eine schriftliche Stimmabgabe
möglich ist. $ 37 Abs. 1 und 2 SEAG bleiben unberührt.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats oder im Falle dessen Verhinderung sein Stell-
vertreter kann eine einberufene Sitzung vor der Eröffnung vertagen.

Nach Ablauf der Einberufungsfrist vorgenommene Ergänzungen oder Änderungen
der Tagesordnung sind zulässig, wenn kein Mitglied des Verwaltungsrats wider-

spricht. Der Widerspruch hat unverzüglich zu erfolgen.

5 20

Beschlussfassung des Verwaltungsrats

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Der Vor-
sitzende bestimmt die Reihenfolge, in der Tagesordnungspunkte verhandelt werden,
sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmung. Zu Gegenständen der Tagesord-
nung, die nicht mit der Einberufung mitgeteilt worden sind, können Beschlüsse nur

dann gefasst werden, wenn kein Mitglied widerspricht oder besondere Eilbedürftigkeit
gegeben ist. Abwesenden Mitgliedern ist im Fall der Ergänzung oder Änderung der

Tagesordnung Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung innerhalb einer vom
Vorsitzenden bestimmten, angemessenen Frist nachträglich zu widersprechen; der
Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist wi-

dersprochen hat.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden
oder vertretenen Mitglieder gefasst. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschluss-

fassung teil, wenn es sich in den Abstimmungen der Stimme enthält. Bei Stimmen-

gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag oder, falls der Vorsit-
zende nicht an der Beschlussfassung teilnimmt, die Stimme des Stellvertreters.

Abwesende Verwaltungsratsmitglieder können an der Beschlussfassung des Verwal-

tungsrats dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Verwaltungs-ratsmitglieder
schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Sie können auch durch Personen, die

nicht dem Verwaltungsrat angehören, übergeben werden, wenn diese nach $ 36 Abs.
3 SEAG zur Teilnahme an der Sitzung berechtigt sind.

Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, fernschriftliche, fernkopierte, fernmündli-

che oder telegraphische Beschlussfassungen oder Beschlussfassungen per Video-

konferenz, Telefonkonferenz, E-Mail oder in anderer vergleichbarer Form zulässig,
wenn dies vom Vorsitzenden im Einzelfall bestimmt wird. Außerhalb von Sitzungen
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gefasste Beschlüsse werden vom Vorsitzenden oder einem jeweils gewählten Leiter

der Beschlussfassung festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. Ein Widerspruchs-
recht der Mitglieder des Verwaltungsrats gegen die Formen der Beschlussfassung
die in diesem $ 20.3 genannt sind besteht nicht.

Beschlüsse des Verwaltungsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist. Ist ein ge-
schäftsführender Direktor, der zugleich Mitglied des Verwaltungsrats ist, aus rechtli-

chen Gründen gehindert, an der Beschlussfassung im Verwaltungsrat teilzunehmen,
hat insoweit der Vorsitzende des Verwaltungsrats (bzw. bei dessen Nichtteilnahme

sein Stellvertreter) eine zusätzliche Stimme.

Der Verwaltungsrat kann zu seinen Sitzungen auch Sachverständige und Auskunfts-

personen zur Beratung über einzelne Gegenstände hinzuziehen. Ob solche Personen

beizuziehen sind, entscheidet der Verwaltungsrat mit der Mehrheit seiner Stimmen.

5 21

Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats

Über Sitzungen des Verwaltungsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vor-
sitzende zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und Tag der Sitzung,
die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Ver-

handlungen und die Beschlüsse des Verwaltungsrats anzugeben. Jedem Mitglied des

Verwaltungsrats ist eine vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von

seinem Stellvertreter unterzeichnete Abschrift der Sitzungsniederschrift zuzuleiten.

Für Beschlüsse des Verwaltungsrats, die außerhalb von Sitzungen gefasst werden,

gilt Ziffer 21.1 entsprechend mit der Maßgabe, dass in der Niederschrift auch die Art

des Zustandekommens der gefassten Beschlüsse anzugeben ist.

Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Verwal-

tungsrats und seiner Ausschüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben und entge-
genzunehmen, sofern die Durchführung dem Verwaltungsrat obliegt. Im Falle der Ver-

hinderung des Vorsitzenden hat sein Stellvertreter diese Befugnisse.

522
Vertraulichkeit

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt

über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Ver-

waltungsrat bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Beabsichtigt ein Mitglied
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des Verwaltungsrats Informationen an Dritte weiterzugeben, von denen nicht mit Si-
cherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesell-
schaft betreffen, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden vorher zu unterrichten und

ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder haben alle in ihrem Besitz befindlichen
vertraulichen Unterlagen der Gesellschaft an den Verwaltungsratsvorsitzenden zu-

rückzugeben.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sicher, dass die von Ihnen eingeschalteten
Mitarbeiter und Berater die Verschwiegenheitspflicht in gleicherWeise einhalten.

IN.

Hauptversammlung

5 23

Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten sechs Monate eines

jeden Geschäftsjahres statt.

Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es im Interesse der
Gesellschaft erforderlich erscheint oder notwendig ist.

524
Ort und Einberufung

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie findet nach
Wahl des Verwaltungsrats am Sitz der Gesellschaft, dem Ort der Geschäftsräume der

Gesellschaft, in einer Großstadt in Hessen mit mindestens 100.000 Einwohnern oder
am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt. Der Verwaltungsrat ist für den Zeit-
raum bis zum 16. Juli 2028 berechtigt, Hauptversammlungen auch als sogenannte
virtuelle Hauptversammlungen ohne physische Teilnahme der Aktionäre einzuberu-
fen.

Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch Bekanntmachung in den Ge-
sellschaftsblättern. Die Einberufung muss mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis
zu dessen Ablauf sich die Aktionäre gemäß dieser Satzung vor der Hauptversamm-
lung anzumelden haben, bekannt gemacht werden.
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& 25
Recht zur Teilnahme

Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des

Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich vor der Hauptversammlung angemeldet haben.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft oder den sonst in der Einladung bezeichneten

Stellen in Textform in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor

der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere in Tagen be-

messene Frist vorgesehen werden.

Die Aktionäre müssen des Weiteren die Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-

versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierfür reicht ein

Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß $ 67c

Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss sich auf einen gemäß den gesetzlichen Vorga-
ben für börsennotierte Gesellschaften in der Einladung zu bestimmenden Zeitpunkt
beziehen und der Gesellschaft oder einer der sonst in der Einladung bezeichneten

Stellen mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberu-

fung kann eine kürzere in Tagen bemessene Frist vorgesehen werden. Die Regelun-

gen dieser Ziffer 25.2 gelten nur dann, wenn die Aktien der Gesellschaft girosammel-
verwahrt werden.

5 26

Vorsitz in der Hauptversammlung

Der Verwaltungsrat wählt den Vorsitzenden der Hauptversammlung. Für den Fall der

Verhinderung des Vorsitzenden der Hauptversammiung wählt der Verwaltungsrat ei-

nen Stellvertreter. Der Vorsitzende oder der Stellvertreter leiten die Hauptversamm-

lung (der „Versammlungsleiter').

Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Ta-

gesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen.

527
Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversammlung

27.1 Der Versammlunggsleiter hat das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeit-

lich nach der Maßgabe des Folgenden zu beschränken:

(i) Ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung anstehenden Tages-
ordnung nur über einzelne oder mehrere der Gegenstände Verwendung des
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Bilanzgewinns, Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats, Wahl des Ab-
schlussprüfers und Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Beschluss zu
fassen, kann der Versammlungsleiter das Rede- und Fragerecht der Aktio-
näre in solcherWeise zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung ins-

gesamt nicht länger als sechs Stunden dauert. Bei der Berechnung der
Dauer der Hauptversammlung bleiben die Zeiträume außer Betracht, die auf

Unterbrechungen der Hauptversammlung und die Rede des Verwaltungsrats
sowie die Ausführungen des Versammlungsleiters vor Beginn der General-
debatte entfallen.

(ii) Ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung anstehenden Tages-
ordnung auch über andere Gegenstände als nach (i) Beschluss zu fassen,
kann der Versammlungsleiter das Rede- und Fragerecht der Aktionäre in

solcher Weise zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung insgesamt
nicht länger als zehn Stunden dauert. Ziffer (i) Satz 2 gilt entsprechend.

(iii) Der Versammlungsleiter kann die Rede- und Fragezeit eines Aktionärs je
Wortmeldung auf 15 Minuten beschränken und wenn sich im Zeitpunkt der

Worterteilung an den Aktionär mindestens drei weitere Redner angemeldet
haben, auf zehn Minuten. Der Versammlungsleiter kann die (zusammenge-
fasste) Rede- und Fragezeit, die einem Aktionär während der Versammlung
insgesamt zusteht, auf 45 Minuten beschränken, auch unter Anrechnung von

Wortmeldungen die erfolgten bevor diese Beschränkung erklärt wurde, wo-
bei die (zusammengefasste) Rede- und Fragezeit, die einem Aktionär nach

Ausspruch dieser Beschränkung zusteht wenigstens noch zehn Minuten be-

tragen muss.

(iv) Die Beschränkungen nach Ziffern (i) bis (ill) können vom Versammlunggsleiter
jederzeit, auch zu Beginn der Versammlung angeordnet werden. Der Ver-
sammlungsleiter hat bei der Ausübung des ihm eingeräumten Ermessens
die konkreten Umständen der Hauptversammlung zu beachten. Er hat sich
insbesondere an den Geboten der Sachdienlichkeit, der Verhältnismäßigkeit
und der Gleichbehandlung zu orientieren. Bei Einhaltung der Maßstäbe in (i)
bis (iii) wird vermutet, dass die Voraussetzungen von Satz 2 und 3 dieses

(iv) eingehalten sind.

(v) Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehenden Ziffern (i) bis (iv) gelten
als angemessen im Sinne des $ 131 Abs. 2 Satz 2 AktG.

27.2 Unabhängig von dem Recht des Versammlunggsleiters, das Frage- und Rederecht der
Aktionäre nach Maßgabe von Abs. 1 zu beschränken, kann der Vorsitzende um 22:30
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Uhr des Versammlungstags den Debattenschluss anordnen und mit den Abstimmun-

gen zu den Tagesordnungspunkten beginnen. Nach Anordnung des Debattenschlus-

ses sind weitere Fragen nicht mehr zulässig.

Das Recht des Versammlunggsieiters, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre über

die Bestimmungen in den Ziffern 27.1 und 27.2 hinaus nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen oder nach Maßgabe sonstiger in der Rechtsprechung anerkann-

ter Grundsätze einzuschränken, bleibt von den Regelungen in den Ziffern 27.1 und

27.2 unberührt.

8 28

Beschlussfassung

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingend gesetzliche Vor-

schriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen

gefasst. Für Satzungsänderungen bedarf es, soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-

schriften eine andere Mehrheit vorschreiben, einer Mehrheit von zwei Dritteln der ab-

gegebenen Stimmen, bzw., sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten

ist, der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Bei Wahlen, in denen der Versammlungsleiter entscheidet, mehrere Kandidaten

gleichzeitig in einem Wahlvorgang zur Abstimmung zu stellen, gilt derjenige als ge-
wählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

Das Stimmrecht sowie die anderen mit der Aktie verbundenen Partizipationsrechte
können durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Vollmachten bedürfen der für bör-

sennotierte Gesellschaften gesetzlich vorgeschriebenen Form.

Der Verwaltungsrat kann Aktionären gestatten, ihre Stimmen auch ohne Teilnahme

an der Hauptversammlung schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation

abzugeben (Briefwahl). Der Verwaltungsrat legt die Einzelheiten der Briefwahl in der

Einberufung der Hauptversammlung fest.

8 29

Teilnahme von Verwaltungsratsmitgliedern,
Bild- und Tonübertragungen

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sollen an der Hauptversammlung persönlich teil-

nehmen. Ist einem Verwaltungsratsmitglied die Anwesenheit am Ort der Hauptver-

sammlung nicht möglich, so kann es an der Hauptversammlung auch im Wege der
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Bild- und Tonübertragung teilnehmen, insbesondere im Falle der Abhaltung einer vir-
tuellen Hauptversammlung oder wenn das betroffene Mitglied seinen Wohnsitz au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, oder versichert, aus persönlichen oder
beruflichen Gründen verhindert zu sein.

Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton übertra-

gen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlich-
keit uneingeschränkt Zugang hat. Der Verwaltungsrat entscheidet über Form, Umfang
und gegebenenfalls über Zugangsbeschränkungen der Übertragung.

D.
Jahresabschluss und Gewinnverwendung

5 30

Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung

Die geschäftsführenden Direktoren haben innerhalb der gesetzlichen Frist den Jah-
resabschluss sowie, sofern die gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines solchen be-

steht, den Konzernabschluss (jeweils bestehend aus Bilanz nebst Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie Anhang) sowie (soweit gesetzlich erforderlich) den Lagebericht
und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und un-

verzüglich dem Verwaltungsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Die geschäfts-
führenden Direktoren haben dem Verwaltungsrat ferner einen Vorschlag für die Ver-
wendung des Bilanzgewinns vorzulegen.

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss nebst ggf. dem Lagebericht zu prüfen
und das Ergebnis seiner Prüfung in einem den geschäftsführenden Direktoren binnen

eines Monats zu übermittelnden Bericht festzuhalten.

Über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Verwaltungsrat schriftlich an die Hauptver-
sammlung zu berichten.

5 31

Gewinnverwendung

Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festge-
stellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns.

Stellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss fest, so kann er Beträge bis zur Höhe
des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Er ist darüber hinaus

berechtigt, weitere Beträge bis zur Höhe von weiteren 50 % des Jahresüberschusses
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in andere Gewinnrücklagen einzustellen, wenn die anderen Rücklagen die Hälfte des

Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach Einstellung die Hälfte des

Grundkapitals nicht übersteigen würden.

31.3 Die Hauptversammlung kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzge-
winns weitere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.

31.4 Nach Ablauf des Geschäftsjahres kann der Verwaltungsrat im Rahmen des $ 59 AktG

einen Abschlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn an die Aktionäre zahlen.

31.5 Die Hauptversammlung kann auch eine Sachausschüttung beschließen, wenn es

sich bei den auszuschüttenden Sachwerten um solche handelt, die auf einem Markt

im Sinne von 8 3 Abs. 2 AktG gehandelt werden.

E.
Schlussbestimmungen

5 32

Deutsches Recht

Diese Satzung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

5 33

Gerichtsstand

Durch Zeichnung oder Erwerb von Aktien oder Zwischenscheinen unterwirft sich der Aktionär

für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder deren Organen dem ordentlichen Gerichtsstand

der Gesellschaft.

5 34

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-

den oder sollte diese Satzung eine Lücke aufweisen, soll dies die Gültigkeit der übrigen Best-

immungen dieser Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Aktionäre verpflichtet, an Stelle

der ungültigen oder fehlenden Bestimmung eine solche Bestimmung zu vereinbaren, wie sie

vernünftigerweise von ihnen vereinbart worden wäre, hätten sie bei der Aufstellung dieser Sat-

zung die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung erkannt.



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

München, den 26.08.2025

Dr. Damian Najdecki, Notar


